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An den 
Vorsitzenden des Hauptausschusses 
 
über 
 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 
über Senatskanzlei – G Sen –  
 
 
 
 
 
Evaluation der Projekte mit Bruttobeträgen von mehr  als 15.000 EURO 
 
rote Nummer:  0440 A 
 
Vorgang:  22./23. Sitzung vom 12. September 2012/26. September 2012 
 
Ansätze (tabellarisch) zu allen thematisierten Tite ln, und zwar für das   

abgelaufene Haushaltsjahr: € 
laufende Haushaltsjahr: € 
kommende Haushaltsjahr: € 
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres: € 
Verfügungsbeschränkungen: € 
aktuelles Ist: € 

entfällt 
 

Gesamtkosten:  entfällt 
 
 
Der Hauptausschuss hat in seinen oben bezeichneten Sitzungen im Zusammenhang 
mit Punkt 9 der Tagesordnung folgenden Beschluss gefasst:  
 
„Der Senat wird gebeten, dem Hauptausschuss zum 30. Juni 2013 zu dem 
umfangreichen Bericht die Evaluation der Projekte mit Bruttobeträgen von mehr als 
15.000 €, die bereits länger als drei Jahre eine Projektförderung erhalten, vorzulegen 
und eine Begründung für die mehrjährige Förderung nachzuliefern. Darüber hinaus 
sind die Ausnahmen von 3.9 AV zu § 23 LHO schriftlich maßnahmenbezogen 
darzulegen. Daneben ist zu prüfen, ob Projektförderungen mit Kleinstbeträgen im 
Einzelfall nicht bei Erhöhung des Betrages der institutionellen Förderung entfallen 
können, um den notwendigen Verwaltungsaufwand zu minimieren.“ 
 

nowand
Textfeld
0440 C



Hierzu wird berichtet:  
 
Zuwendungen im Sinne des Haushaltsrechts sind freiwillige Leistungen an Stellen 
außerhalb der Landesverwaltung, d.h. Leistungen, auf die der Empfänger dem 
Grunde und der (konkreten) Höhe nach keinen rechtlichen Anspruch hat. Dem 
Zuwendungsgeber muss also mindestens der Höhe nach ein Ermessensspielraum 
verbleiben. Der verfolgte Zuwendungszweck muss im Interesse des Landes Berlin 
liegen. Dieses Interesse muss erheblich sein. Das heißt, die Erfüllung des Zwecks 
muss der Aufgabenstellung und Zielsetzung des Landes in besonderem Maße 
dienlich sein. Zuwendungen sind nur zu veranschlagen, wenn und soweit das 
Eigeninteresse des Zuwendungsempfängers und sonstige Finanzierungs-
möglichkeiten nicht ausreichen, um den mit der Zuwendung letztlich verfolgten 
materiellen Zweck zu erfüllen. Zuwendungen sind von den Billigkeitsleistungen nach 
§ 53 LHO, die aus dem Gedanken der staatlichen Fürsorge heraus veranschlagt 
werden können, abzugrenzen (vgl. Rossi (zu § 23) und Gröpl (zu § 53) in Gröpl, 
BHO/LHO Staatliches Haushaltsrecht, München 2011). 
 
Zur Unterscheidung von Projektförderung und institutioneller Förderung wird auf die 
Ausführungen im Bericht vom 7. August 2012 (Rote Nr. 0440 A) verwiesen. 
 
In der Zuwendungsdatenbank sind für die Jahre 2009 bis 2011 Projektförderungen 
im Umfang von insgesamt 2.222,4 Mio. € erfasst, und zwar: 
 

Jahr  Anzahl der Fälle  Höhe der Projektförderungen insgesamt 
in Mio. € 

2009 10090 738,6 
2010 11217 765,8 
2011 9091 718,0 

 
Die Daten für das Haushaltsjahr 2012 werden voraussichtlich frühestens Ende Juni 
2013 vorliegen. 
 
Zur Erfüllung des Berichtsauftrags sind die Senats- und Bezirksverwaltungen mit 
Schreiben vom 22. Oktober 2012 per Email gebeten worden, auf der Grundlage der 
Zuwendungsdatenbank bis zum 30. April 2013 für ihren Verwaltungszweig, also 
einschließlich nachgeordneter Einrichtungen, alle vom Haushaltsjahr 2010 bis über 
das Haushaltsjahr 2012 hinaus gewährten Projektförderungen, deren Bruttosumme 
(also unter Berücksichtigung von Mehrfachveranschlagungen in verschiedenen Titeln 
des Landeshaushalts) in mindestens einem Berichtsjahr die Summe von 15.000 € 
überschritten hat, aufzulisten und diese Liste als xls-Datei zu übersenden.  
 
Zur Vereinfachung wurde ihnen dabei ein Berichtsmuster mit dem Bestand der 
Zuwendungsdatenbank für die Jahre 2009 bis 2011 als xls-Datei zur Verfügung 
gestellt. 
 
Die Verwaltungen wurden gebeten, fehlende Angaben sowie die Angaben für 2012 
zu ergänzen. Soweit die Ermittlung der Bruttobeträge nicht möglich bzw. eine 
Förderung über 2012 hinaus nicht vorgesehen war, wurde gebeten, dies in der 
entsprechenden Spalte zu vermerken. In dieser Tabelle war auch die Frage nach der 
Notwendigkeit einer mehrjährigen Förderung kurz zu begründen.  
 



Daneben sollten die nach Nr. 11 a AV § 44 von Ihnen erstellten Evaluationsberichte 
zu den  in der Tabelle aufgeführten Projektförderungen  als PDF- oder 
Word-Datei übersandt werden.  
 
Ebenso sollte bezüglich der Übersendung der Begründungen zur Abweichung von 
Nr. 3.9 AV § 23 LHO und des Ergebnisses Ihrer Prüfung hinsichtlich der Zusammen-
fassung von Kleinstbeträgen mit ohnehin gewährten institutionellen Förderungen 
verfahren werden. 
 
Die Berichte gingen überwiegend pünktlich ein. 
 
Die kursorische Prüfung ergab, daß  die erbetenen Angaben, insbesondere auch die 
Evaluationsberichte, nicht von allen Verwaltungen vollständig übersandt werden 
konnten. 
 
Erläuternde Anschreiben bzw. E-mails sind  – soweit sie Teil der Beantwortung 
waren –  diesem Bericht als Anlage beigefügt.  
 
Wegen der Größe der  übersandten  Dateien  werden die Tabellen und Berichte nur 
2 x je Fraktion ausschließlich auf Datenträger übersandt. Zusätzlich ist für 
ergänzende Auswertungen der Bestand der Zuwendungsdatenbank für die 
Haushaltsjahre 2009 bis 2011 als xls-Datei enthalten. 
 
Für die Senatsverwaltung für Finanzen melde ich Fehlanzeige. 
 
Ich bitte, den Beschluss damit als erledigt anzusehen. 
 
In Vertretung 
 
 
 
Klaus Feiler 
Senatsverwaltung für Finanzen 
 
 














































